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Stadt Schortens

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Lübbenweg"

Vorentwurf, 20.12.2016



PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

4. Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Straßenverkehrsfläche

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze

offene Bauweiseo

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)
0,4

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

hier: Fuß- und Radweg
F+R

GH  9,50 m

maximal zulässige Gebäudehöhe (GH),
siehe textl. Festsetzung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

hier: Private Erschließungsstraße
PE



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen gem. § 4 (3) Nr. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen)
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA) gelten für bauliche Anlagen folgende
Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt: Gebäudehöhe: Obere Gebäudekante

Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächstgelegen öffentlichen
Verkehrsstraße

3. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA) sind auf den straßenseitigen, nicht
überbaubaren Grundstücksflächen Garagen und überdachte Einstellplätze (Carports)
gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO
nicht zulässig. 

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen,
Schlacken sowie auffällige  Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe

Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds.
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten.

Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit
gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und

Bodenverunreinigungen  zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des
Landkreises Friesland zu benachrichtigen.

3. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden
werden, sind diese umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt
oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.

4. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1990.

NACHRICHTLICHE HINWEISE




